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DStV fordert faires Besteuerungsverfahren für Rentner 

Aus Sicht des DStV werden Steuerpflichtige im Vergleich zu sonst üblichen 
Einkommensteuerformularen nicht ausreichend nach steuerrelevanten 
Lebenssachverhalten befragt. Soweit Bund und Länder eine verkürzte Abfrage der 
steuerrelevanten Umstände für geboten halten, sollte deren Erläuterung zumindest 
zielgenau auf die Bedürfnisse der Rentner zugeschnitten werden. 
 

Dass die Erläuterung in Mecklenburg-Vorpommern derzeit unzureichend ist, wird 
insbesondere anhand der Erklärung zu dem Feld "außergewöhnliche Belastungen" 
deutlich. Rentner finden in dem Beiblatt lediglich folgenden Hinweis: "Außergewöhnliche 
Belastungen sind Ausgaben, die aufgrund besonderer Umstände zwangsläufig anfallen, 
z. B. die Ausgaben, die durch Krankheit, Behinderung oder Unwetterschäden 
entstehen." 
 

Dies ist aus Sicht des DStV angesichts der Komplexität des Steuerrechts und der dazu 
ergangenen Rechtsprechung eindeutig zu wenig. Zum Vergleich: Steuerpflichtige finden 
in der Anleitung zur Einkommensteuererklärung fast zwei Seiten Erläuterungen zu den 
"außergewöhnlichen Belastungen" nebst Beispielen - etwa wann Bestattungs-, 
Krankheits- oder Pflegekosten angesetzt werden können. Dieses 
Informationsmissverhältnis zwischen Einverständniserklärung nebst Hinweisblatt sowie 
Broschüre und den traditionellen Anleitungen zur Steuererklärung ist nicht tragbar. 
Unvollständige Eintragungen werden dadurch geradezu provoziert. 
 

Der DStV fordert, dass verkürzte Erklärungsformulare zumindest von ausführlichen, 
verständlichen und an der Zielgruppe orientierten Hinweisblättern begleitet werden. 
Angesichts der Komplexität des Steuerrechts wird nur so gewährleistet, dass ein 
Steuerpflichtiger vollständige Angaben vornehmen kann. 
 

(DStV, Mitteilung vom 25.03.2019) 

 


